Entwurf einer Musterdienstvereinbarung  zur Übergangsregelung nach § 4 Kostenneutralität (Hinausschieben der Entgelterhöhung)

Zwischen der Leitung des Unternehmens...

und der

MitarbeiterInnenvertretung des Unternehmens...

wird gemäß § 37 Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG-K) folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich

1. Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmerinnen des Unternehmens..., die nach AVR-K vergütet werden.

2. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Sicherung der Vergleichsberechnungen sowie die Ermittlung des späteren Fälligkeitsdatums der Entgelterhöhung gemäß § 4 Abs. 3 der Übergangsregelung der AVR-K neue Fassung.

§ 2  Berechnungsgrundlage

1. Das Unternehmen... verpflichtet sich die Vergleichsberechnungen gemäß Anlage E, Übergangsregelung der AVR – K neue Fassung nach dem Excel-Formblatt, das von der ARK-Nds. für die Berechnung zur Verfügung gestellt wurde, vorzunehmen.

§ 3  Datenübermittlung an die MAV

1. Die MAV erhält alle Berechnungen nach dem Formblatt für die betroffenen Arbeitnehmerinnen. Dieses entweder auf elektronischem Wege oder, wenn die MAV nicht über diese technischen Möglichkeiten verfügt, in Schriftform.

2. Ebenso erhält die MAV sämtliche Mitteilungen für die betroffenen Arbeitnehmerinnen gemäß § 2 Abs. 9 der Übergangsregelung der AVR – K neue Fassung, inklusive der Berechnungen der Anwartschaften der nächsten Jahre.

3. Weiter erhält die MAV eine Mitteilung über die Anzahl der Vollkräfte, die im Berechnungszeitraum den Arbeitgeber verlassen haben und die Höhe der Besitzstandszulagen, die damit weggefallen sind und zu welchem Zeitpunkt  Neueinstellungen nach den AVR-K n.F. vorgenommen wurden.

(Diese Daten und die genannten Veränderungen sind für die MAV erforderlich, um nachvollziehen zu können, welche Anpassungskosten der Arbeitgeber hat und wie viel der Arbeitgeber durch Fluktuation spart.)
4. Der Arbeitgeber stellt der MAV seine Berechnung gemäß § 4 Abs. 2 der Übergangsregelung der AVR-K n.F. zur Verfügung, aus der ersichtlich ist, wie viel Kosten pro Monat durch die Verschiebung der geplanten Entgelterhöhung eingespart werden und wie viel Mehrkosten entstehen.

§ 4  Bekanntgabe gegenüber den Arbeitnehmerinnen

Der Arbeitgeber teilt durch Aushang mit, um wie viele Monate die Entgelterhöhung hinausgeschoben werden muss.

§ 5 Schlussbestimmungen und Kündigung
1. Diese Dienstvereinbarung wurde am (Datum) beschlossen und tritt am gleichen Tage in Kraft. Sie ist für alle Arbeitnehmerinnen zu veröffentlichen.

2. Gemäß § 37 Abs. 4 MVG – K kann diese Dienstvereinbarung mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Monats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

